
Spendenbestätigung 

(gilt bis 300 EUR in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug) 

Bestätigung über Geldzuwendung im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 
5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereini-
gungen oder Vermögensmassen. 

Bei der Zuwendung handelt es sich nicht um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen. 

Wir sind wegen Förderung mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke nach dem Freistellungsbescheid 
bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Miesbach, StNr. 
139/109/00239 vom 22.06.2021 für den letzten Veranlagungszeitraum 2018 bis 2020 nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des 
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur für die oben angegebenen Zwecke verwendet wird. 

 

Hilfswerk des Lions Clubs Am Tegernsee e.V. 

 

 


